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Verfahrensanweisungen von Prozessen im Gewichtheben 
 
A) Sportler (Jugend/Aktive) / Verein des Jahres 

1. Vorschlag und Nominierung durch LT und Vize Sport GWH 
2. Abstimmung mittels Umlaufbeschluss (Landestrainer/ VizeSport GWH/ Vize Jugend / 

Regionalstützpunkttrainer)  
3. Ehrung beim jeweiligen Bezirkstag (Vereinswertung/ Sportler/ Sportlerin/ Jugendsportler/ 

Jugendsportlerin/ Aufsteiger des Jahres 
 
 
B) Genehmigung von Auslandsstart/ Start bei int. Wettkämpfen. 

1. Antrag auf Auslandsstart ausfüllen, d.h. Antrag und Anti-Doping-Erklärung. 
2. Antrag und Anti-Doping Belehrung per Mail an den Vizepräsidenten Sport GWH senden. 
3. Antrag im BVDG durch Vizepräsidenten Sport GWH einholen. 
4. VizeSportGWH sendet die Freigabe an den Verein. 

 
 
C) Freigabe von Durchführungen von offenen Meisterschaften 

1. Ausschreibung für die offene Meisterschaft mit Beantragung an Vizepräsidenten Sport GWH 
senden 

2. Einholung der Freigabe durch Vizepräsidenten Sport GWH beim BVDG, Rechnung wird direkt an 
den Verein gesandt. 

3. Freigabe durch den BVDG 
 
 
D) Vergabe von Meisterschaften 

1. Versenden und veröffentlichen der Ausschreibung zur Meisterschaftsvergabe im Januar jeden Jahres mit 
Meldeschluss 

2. Meldung der Vereine bis Meldeschluss über das Interesse an der Durchführung von zur Auswahl 
stehenden Meisterschaften und Turnieren 

3. Entscheidung erfolgt in der jährlich stattfindenden Sportwartetagung / Sportausschusssitzung. 
4. Nach Festlegung über die Durchführung der jeweiligen Meisterschaft wird der BGKV mit dem 

ausrichtenden Verein eine „BGKV-Vereinbarung“ vereinbaren und gegenseitig unterschreiben. 
 
 

E) Einberufung in Auswahlmannschaften (Leistungssportbereich) 
1. Nominierung/Startanfrage an Vereine bzw. Trainer/Sportler durch den Landestrainer 
2. Rückmeldung an den Landestrainer unter Einhaltung der gesetzten Frist 
3. Einladung durch den Landestrainer 

 
 

F) Einberufung in den Bayernkader (Leistungssportbereich) 
1. Kaderantrag durch Heimtrainer/Sportler an den Landestrainer stellen. 
2. Leistungssportausschusssitzung (Dezembersitzung) berät und beschließt über die Aufnahme in den 

Bayernkader bzw. über den Verbleib im Kader. 
3. Der Bayernkader wird auf der im Januar stattfindenden Jugendsportausschusssitzung vorgestellt. 

Ergänzend wird die Liste auf der Homepage veröffentlicht. 
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G) Ausländerstart bei Mannschaftskämpfen/Ligen (Bayernliga) – Analog der Ausschreibung BayLiga. 
1) Die Teilnahme muss beim BGKV, speziell beim Geschäftsführer sowie Vizepräsident Sport Gewichtheben 

durch Zusendung der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis sowie der Bestätigung über den Hauptwohnsitz im 
Bundesgebiet in Kopie beantragt werden. 

2) Prüfung durch den BGKV 
3) Schriftliche Bestätigung der Startberechtigung durch den Vizepräsident Sport Gewichtheben. 
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